14. Nachtragssatzung vom --.--.---- zur Hauptsatzung der Stadt Wermelskirchen 

vom 12.07.1995

Aufgrund der §§ 41 und 58 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 Gemeindewirtschaftsrechts-RevitalisierungsG vom 21.12.2010 (GV. NRW. S. 688) hat der Rat der Stadt Wermelskirchen am 31.01.2011 folgende 14. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Wermelskirchen vom 12.07.1995 beschlossen:

§ 1

§ 15 (2) „Bürgermeister“ erhält folgende Fassung:

f) 
gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche über Forderungen bis zu 20.000,00 € abzuschließen.
g)
Baulasten auf Grundstücken bis zum Wert von 20.000,00 € einzuräumen.
§ 2
§ 16 „Beigeordnete“ Es wird folgender Absatz 3 angefügt:
(3) 
Ist neben dem Bürgermeister und dem Ersten Beigeordneten auch der zweite Beigeordnete verhindert, tritt an dessen Stelle der Amtsleiter des Haupt- und Personalamtes. Ist auch dieser verhindert, tritt an dessen Stelle der Stadtkämmerer. 

§ 3
Diese 14. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Wermelskirchen vom 12.07.1995 tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
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